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Recherche-Serie
Manchmal müssen Redak-
tionen bis vor Bundesgericht
ziehen, um die Wahrheit
herauszufinden – so im
Umweltskandal am Boden-
see. Die Recherchen sind
umfangreich, darum berich-
ten wir in der Zeitung, online,
auf Social Media und in
einem Podcast mehrteilig
darüber.

Davide DeMartis

In der Lagerhalle des Chemie-
konzerns Sandoz im Industrie-
gebiet Schweizerhalle ist 1986
ein Feuer ausgebrochen. Über
1300Tonnen hochgiftige Che-
mikalien verbrannten. Danach
floss mit Pflanzenschutzmit-
teln belastetes Löschwasser in
denRhein, was flussabwärts zu
einem Fischsterben bis nach
Mannheim führte. Es ist einer
der grössten Umweltskandale
der Schweiz, der die Einfüh-
rung eines neuenGesetzesarti-
kels zur Folge hatte – der soge-
nannten «Lex Schweizerhal-
le». Sie sieht Bussen bis zu
5Millionen Franken für Unter-
nehmen vor.

2020und2021verschmutz-
tederaustralischeVerpackungs-
konzern Amcor in Goldach bei
zwei «Störfallereignissen» den
Bodensee und die Thur mit
krebserregenden Chemikalien.
2,7TonnenLöschschaumtraten
aus.DasUnternehmenkammit
einer Busse von 5000 Franken
davon – die «Lex Schweizerhal-
le» kam nicht zur Anwendung.
Dennobwohl siedieFolgeeines
Umweltdelikts ist, ist sie bei sol-
chen kaum anwendbar. Die ak-
tuelle Umweltkriminalstatistik
des Bundes zeigt: 2023 wurde
der Gesetzesartikel bei keinem
einzigen Umweltdelikt ange-
wandt.

Der Fall Amcor hatte zwar
nicht das erschreckende Aus-
mass der Umweltkatastrophe
von 1986, beim Bodensee han-
delt es sich jedochumdiegröss-
te Trinkwasserreserve Europas
– rund 5 Millionen Menschen
aus der Schweiz, Deutschland
und Österreich trinken Wasser
aus demBodensee.

GiftigerLöschschaum
imBodensee:Was ist
dieStrafedafür?
Die St.Galler Staatsanwalt-
schaft verurteiltedieAmcorFle-
xiblesRorschachAGwegenVer-
stosses gegen das Gewässer-
schutzgesetz im Februar 2022
zu einer Busse von 5000 Fran-
ken und einer Ersatzforderung
von28’260Franken für die ein-
gesparten Entsorgungskosten.

Es sind Beträge, die ein
Unternehmen wie der Verpa-
ckungskonzernAmcor,daswelt-
weit Milliardenumsätzemacht,
«ausderPortokasse zahlt»,wie
damalsvonFachleutenundPoli-
tik angemerktwurde.DasUrteil
deutet eine problematischeGe-
setzeslage bei der Strafbarkeit
von Unternehmen bei Umwelt-
delikten an.

Was istdamalsgenau
geschehen?
Erst nach den Ereignissen auf
dem Amcor-Gelände wird pu-
blik: Der ausgetretene Lösch-
schaumbeinhaltetedie seit 2011
inderSchweizverbotene«Ewig-
keitschemikalie»Perfluoroctan-
sulfonsäure (PFOS).

In denRückhaltebecken auf
demAreal sammelten sichüber
300 Kubikmeter Abwasser an.
Diese sollten fachgerecht ent-
sorgt werden. Stattdessen wur-
den sie falschdeklariert undge-
langten ungefiltert in die Thur
und folglich in den Rhein. All
dies, obwohl sichAmcorderRi-
sikenbewusst gewesenwar,wie
Unterlagen, die dieser Zeitung
vorliegen, zeigen.

Weshalb istdieStrafe
fürAmcor so tief?
ImFall Amcorwurde keine ver-
antwortliche Einzelperson ge-
sucht. Gestützt auf das Gewäs-
serschutzgesetz wandte die
St.Galler Staatsanwaltschaft
«zwecks Vereinfachung der
Strafuntersuchung» eine Son-
derregelung des Verwaltungs-
strafrechts an. Konkret: Artikel
7. Dieser sieht eine Ausfallhaf-
tungvonUnternehmenmitBus-
sen von höchstens 5000 Fran-
kenvor.Eigentlichnur fürwenig
schwere Straftaten, bei denen
auf die Ermittlung der verant-
wortlichen Person verzichtet
wird – und für welche «Bussen
imBagatellbereich»vorgesehen
wären, heisst es in einem Um-
weltrechtsgutachten, das die
Universität Bern 2016 im Auf-
trag des Bundesamts für Um-
welt (Bafu) erstellt hat.

Weshalb istdiese
Sonderregelung
kontraproduktiv?
Kommt diese Sonderregelung
zum Einsatz, werde das Unter-
nehmenstellvertretend für eine
Straftat verurteilt, die nicht
durch ihr Verschulden oder
schlechte Organisation verur-
sacht wurde, heisst es im Bafu-
Gutachten.Deshalb stelledieses
Gesetz «keine Unternehmens-
strafe dar».

SelberMeinung ist auchMo-
nika Simmler, Professorin für
Strafrecht, Strafprozessrecht
und Kriminologie an der Uni-
versität St.Gallen (HSG) und
St.Galler SP-Kantonsrätin:
«DieserGesetzesartikel ist eine
Bequemlichkeitsnorm.» Dies,
weil es sichumeineAbweichung
vondenstrafrechtlichenGrund-
sätzenhandle. «Normalerweise
gilt: keine Strafe ohne Schuld»,
sagt sie.

DieseSonderregelunggeltedes-
halb nur für Bagatellen und
komme zum Einsatz, wenn der
Ermittlungsaufwandunverhält-
nismässig wäre, sagt Simmler.
«Alsodarf sienurbeiwirklichen
Bagatellvergehen– imtiefenUn-
rechtsbereich – zum Einsatz
kommen», sagt Simmler. Bei
möglicherweise schwererenDe-
likten wie der Havarie in Gold-
ach rechtfertigt sich dagegen
eineaufwendigeUntersuchung.

«Zu schnell auf diese Son-
derregelung und damit auf die
5000-Franken-Busseauszuwei-
chen, ist kontraproduktiv. Wir
wollen ja die Person finden, die
einen Fehler begangen hat, um
sie von weiteren Straftaten ab-
zuhalten», sagt Simmler. Eine
niedrige Busse für das Unter-
nehmen habe kaum präventive
Wirkung.

Allfällige Ermittlungen hät-
ten ergeben können, dass der
verursachte Schaden ein Unfall
gewesen ist, sagt Simmler.
«Dann wären die Beteiligten
vonAmcor freigesprochenwor-
den.» Die 5000 Franken seien
aber ein «Weder noch». «Es ist
zueiner Straftat gekommen,de-
renUmständewirnicht kennen.
Das ist unbefriedigend.»

Weshalb ist
die«LexSchweizerhalle»
kaumanwendbar?
Die «Lex Schweizerhalle» – Ar-
tikel 102 des Strafgesetzbuches
– wurde erst 2003 eingeführt.
Kann eine Straftat wegen man-
gelhafter Organisation eines
Unternehmens keiner Einzel-
personzugeordnetwerden,wird
sie gemäss Absatz 1 demUnter-
nehmen zugerechnet.

«Der Gesetzesartikel hat
wenig Praxisrelevanz, da zuerst

nachgewiesen werden muss,
dass eine Straftat imUnterneh-
menbegangenworden ist», sagt
Simmler. Eine Verletzung der
Sorgfaltspflicht zu beweisen,
ohnedieverantwortlichePerson
gefunden zu haben, sei schwie-
rig. Das führe häufig zu Frei-
sprüchen, da eine Strafe nicht
auf einen blossen Verdacht hin
erfolgen kann.

DasBafu-Gutachtenhält be-
züglich der «Lex Schweizerhal-
le» fest, dass «die gesetzliche
RegelungdenErwartungen,den
Strafbehördeneinpräventivwir-
kungsvolles Instrumentarium
gegenUmweltkriminalität indie
Hand zu geben, nicht gerecht
wird».

Wiekönnte
die«LexSchweizerhalle»
zumEinsatzkommen?
«Viel spannender wäre es, den
Absatz 2der ‹LexSchweizerhal-
le› bei Umweltdelikten einset-
zen zu können», sagt Simmler.
Der Absatz besagt, dass ein
Unternehmen unabhängig von
derStrafbarkeit einerEinzelper-
sonbestraftwerdenkann, solan-
gedemUnternehmeneinOrga-
nisationsmangel vorzuwerfen
ist, der die Straftat ermöglichte.

Nur zählen Umweltdelikte
nicht zu den darin aufgelisteten
Katalogstraftaten wie kriminel-
le Organisation, Finanzierung
des Terrorismus oder Geldwä-
scherei.

«Es ist eineDiskussionwert,
ob das noch zeitgemäss ist»,
sagt Simmler. Für eineAnwend-
barkeit auf Umweltdelikte
müsste nur der Katalog der
Straftaten ausgeweitet werden.
«Das wäre gesetzestechnisch
sehr einfach möglich.» Unter-
nehmensrisiken beträfen 2025

nicht nur korrupte Machen-
schaften, sondern auch fahrläs-
sigeUmweltdelikteoder techni-
sche Risiken. Umweltdelikte
gingen zwar nicht immer, aber
oft ausdemUnternehmenskon-
text hervor.

Weshalbwerdennicht
einfachdieBussenerhöht?
Als der Fall Amcor erstmals pu-
blik wurde, forderten Umwelt-
verbändeundPolitikeineGeset-
zesänderung zur Erhöhung der
Bussen in Artikel 7 des Verwal-
tungsstrafrechts auf 50’000
Franken.DerVorschlag fand im
St.GallerKantonsrat jedochkei-
neMehrheit.

Laut Bafu-Gutachten stellt
diese Sonderregelung einen
«untauglichen Versuch» dar,
«inunternehmensstrafrechtslo-
senZeiten ebendiese Lücke be-
helfsmässig und vordergründig
abzudecken». Dennoch mache
sich die «strikt abzulehnende
Gegenbewegung bemerkbar»,
bei der immer mehr vergleich-
bare Regelungen geschaffen
würden, heisst es weiter. Eine
Erhöhung der Busse liesse sich
«unter keinen Umständen
rechtfertigen».Vorher solle sich

der Gesetzgeber einer Revision
der «Lex Schweizerhalle» an-
nehmen.

Dieser Vorschlag ist laut
Simmler viel erstrebenswerter:
«Die Priorität muss sein, Er-
mittlungen im Unternehmen
durchzuführen.» Erhöhe man
die Busse undweiteman damit
den Anwendungsbereich der
Sonderregelung aus, machten
sich die Behörden nicht die
Mühe, die verantwortliche Per-
son zu finden oder die Organi-
sationsmängel im Unterneh-
men aufzudecken.

FehlendieRessourcen,
umFällewieAmcorzu
bewältigen?
Eine Anpassung der «Lex
Schweizerhalle»wärewohl kein
Allerheilmittel, aberwomöglich
hilfreich. «Es wird immer
schwierig und aufwendig sein,
innerhalb eines Unternehmens
zu ermitteln», sagt Simmler.
Was für eine wirksamere Be-
kämpfungvonUmwelt- undan-
deren Unternehmensdelikten
fehle, seien vor allem die Res-
sourcen: «Wir haben massiv
überlastete Strafverfolgungs-
behörden.»

Seit 2011 hat die Schweiz
eine eidgenössische Strafpro-
zessordnung, davor war sie
kantonal. Zwar sei nun alles
einheitlich organisiert, «seit-
her haben wir aber eine sehr
deutliche Zunahmeder Verfah-
rensdauer und der Anzahl Ver-
fahrensschritte», sagt Monika
Simmler. Habe jemand Tau-
sende pendente Fälle etwa von
häuslicher Gewalt auf dem
Tisch, sei es naheliegend,
einen Fall wie Amcormöglichst
schnell per Strafbefehl zu erle-
digen.

Gift im See,
Lücke

im Gesetz
Unternehmen können bei Umweltdelikten

kaumgebüsst werden. Grund
dafür ist ein kontraproduktivesGesetz,

wie der Fall Amcor zeigt.


